
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/9/19 95/05/0133
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1995

Index

L37152 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Kärnten

L82000 Bauordnung

L82002 Bauordnung Kärnten

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Krnt 1992 §21 Abs5;

BauRallg;

Rechtssatz

Ob von dem bewilligten Projekt seitens des Bauwerbers in sinnvoller Weise Gebrauch gemacht werden kann, berührt

keine subjektiven öffentlichen Rechte des Nachbarn (hier: gem der Krnt BauO 1992).
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